
 

 
 
 
 
 
 
 

Übergangsregelungen Beachplatz 
 

1) Der Zutritt und Abgang vom Platz muss im 2m Mindestabstand erfolgen.  

Vor und nach dem Betreten des Beachplatzes müssen sich alle TeilnehmerInnen unten im 

Vereinsheim gründlich die Hände waschen. Hierfür sind ausschließlich die zwei von außen 

zugänglichen Toiletten zu nutzen.  

 

2) Der Übungsleiter (oder Trainingsälteste) fertigt vor jedem Training eine Teilnehmerliste an, 

mit welcher bestätigt wird, dass die TeilnehmerInnen die Übergangsregelungen gelesen, 

verstanden, akzeptiert haben und umsetzen werden. Des Weiteren bestätigen sie, dass sie 

bei Corona typischen Krankheitssymptomen sofort die notwendigen Maßnahmen einleiten 

und nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. (Bitte lasst die TeilnehmerInnen NICHT einzeln 

unterschrieben, das Anfassen eines Kugelschreibers von vielen Personen ist nicht zielführend 

und war in den letzten Wochen nicht erlaubt) 

Die Teilnehmerlisten müssen im Anschluss an Nele Grothaus weitergeleitet werden. 

 

3) Pro Feld dürfen maximal 5 TeilnehmerInnen sein. Somit sind auf dem Beachplatz maximal 10 

TeilnehmerInnen zulässig.  

 

4) Es sind die Distanzregeln einzuhalten, also ein Mindestabstand von 1,5m- 2m zu anderen 

TeilnehmerInnen. Es sind also jegliche Kontaktförderlichen Situationen zu vermeiden, wie 

zum Beispiel: Abwehrübungen mit zwei Personen, abklatschen am Netz o.ä..  

 

5) Die Hygiene- und Desinfektionsregeln müssen eingehalten werden. 

 

6) Der Abstand am Netz muss stets gewahrt werden. Es sollten also Trainings- und Spielformen 

ohne Block und Angriff am Netz durchgeführt werden. 

 

7) Nach und vor jedem Training müssen die Kurbel und Bälle gründlich desinfiziert werden. 

Bälle, Kurbel und Desinfektionsmittel müssen danach wieder in die Hütte gebracht werden.  

 

8) Die TeilnehmerInnen müssen bereits umgezogen zum Platz kommen und auch so wieder 

nach Hause fahren. Das Duschen oder umziehen im Vereinsheim und auch das gesellige 

„Ausklingen“ lassen des Trainings ist nicht zulässig.  

 

9) Der Zugang zur Hütte ist nur erlaubt, um Einzeln notwenige Trainingsgeräte zu holen. Es ist 

nicht zulässig, sich in der Hütte umzuziehen oder seine Sachen, Getränke o.ä. zu verstauen.  

 

10) Es darf keine Gemeinschaftsverpflegung mitgebracht und verzehrt werden.  

 

11) Es sind keine Zuschauer zulässig.  


